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AUSHANDELN STATT PROZESSIEREN

ZUR KONFLIKTKULTUR DER ALTEN EIDGENOSSEN-
SCHAFT IM VERGLEICH MIT FRANKREICH UND DEM
DEUTSCHEN REICH (1500-1800)

ANDREAS WÜRGLER

Die aktuelle Frage nach der Bedeutung von Konflikt und Konsens in der

Konfliktkultur' der älteren Schweizer Geschichte (bis 1798) geht vom Ein-
druck aus, die heutige Schweiz sei ein speziell dem Konsens verpflichtetes
politisches System, wofür die Stichworte Konkordanzdemokratie, Zauberfor-
mel (seit 1959 andauernde grosse Koalition) und Kollegialitätsprinzip in den

Exekutiven genügen mögen. Sie kann methodisch verschieden angegangen
werden. Die Frage nach der Kontinuität oder Diskontinuität (einzelner Ele-

mente) der politischen Kultur vom Ancien Régime bis in den Bundesstaat der

Gegenwart soll hier zurückgestellt werden zu Gunsten der Frage, ob und wie
weit die Konfliktkultur der alten Eidgenossenschaft im europäischen Vergleich
5£>ez//wc/î£ Züge aufwies.
Im Gegensatz zur konsensorientierten Schweiz des späten 20. Jahrhunderts,

war die alte Eidgenossenschaft in der Frühneuzeit und vor allem im 18. Jahr-

hundert geprägt von «Unruhen», «Händeln» und inneren Kriegen. So jeden-
falls stellten sie die liberalen Nationalgeschichten des 19. Jahrhunderts dar, die

diesen Konflikten 50-75 Prozent ihres Umfangs widmeten und damit indirekt
liberale und radikale Reformwünsche legitimierten7 Die zwischen 1972 und
1984 erschienenen, noch nicht überholten Gesamtdarstellungen zur Schwei-

zer Geschichte haben zwar die nun «Proteste und Konflikte» genannten Ereig-
nisse aus ihrer teleologischen Überfrachtung gelöst, aber sie räumten ihnen
einen immer noch respektablen Platz ein (10-33 Prozent).^ Sie betonten -
gestützt auch auf Ergebnisse der älteren Volkskunde - die Vielfalt der «Konflikt-
kultur» selbst innerhalb der Haupttypen «Bauernaufstände», «Bürgerunruhen»
und «Landhändel». Die Skala reichte vom stillen Protest der Eidverweigerung
bis zum bewaffneten Sturm auf die Hauptstadt, von verdeckten Rivalitäten in-
nerhalb regierender Ratsherrengeschlechter bis zu teils gewaltsamen Demons-
trationen der Zunftbürger, von blossen Abwählen missliebiger Landammänner
bis zu tumultartigen Szenen an Landsgemeinden, vom eintägigen Spontanereig-
nis bis zur Jahrzehnte überdauernden Protestbewegung.
In den 1990er-Jahren erschienen keine monografischen Gesamtdarstellungen
der Konfliktthematik, doch erweiterten zahlreiche Fallstudien vorwiegend länd- 2 5
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licher Revolten und konfliktintensiver Regionen die Detailkenntnisse, vor
allem zu Fragen der sozialen Differenzierung der Konfliktparteien, der Kom-
plexität, Variabilität und Dynamik von Konfliktkonstellationen sowie der Vielfalt
von Protestformen und Konflikttypen/ Sie schenkten auch den bisher in der

Schweiz wenig beachteten Formen wie Gesellenstreiks^ und Teuerungspro-
testen,® Judenpogromen und Hexenverfolgungen/ Zigeuner- und Bettlerjagden
mehr Aufmerksamkeit. Die spektakulären Konfliktereignisse wurden vermehrt
in die Strukturen alltäglicher Routine eingebettet. Diesem Trend folgten auch

die mikro-, kultur- oder kriminalitätsgeschichtlichen Untersuchungen kleine-

rer, zum Teil seriell analysierbarer Konflikte auf Dorfebene wie Nutzungs-
Streitigkeiten, konfessionelle Reibereien, Scheit- und Schlaghändel, Eigen-
turns- und Ehrdelikte.^ Von der «Konfliktkultur im Dorf» war nun die Rede,

von der «Kultur der Vermittlung» und «Versöhnung».^ Damit verlagerte sich

der Schwerpunkt innerhalb der Konfliktforschung vom kollektiven zum indi-
viduellen Konflikt. Beide entsprechen dem aus der Soziologie und nicht aus

den Quellen stammenden Begriff des «sozialen Konflikts». Bei allen Variatio-
nen der zahlreichen Definitionsversuche im Detail bezeichnet er generell Strei-

tigkeiten zwischen sozialen Gruppen um immaterielle Werte (Normen, Ehre)
oder materielle Güter (begrenzte Ressourcen) sowie um Status und Macht.
Gesellschaftlich bedingte Konflikte können sich in vielfältigsten Formen äussern,

von gehäuft auftretenden individuellen Verarbeitungsformen (zum Beispiel
Suizid) über Streitigkeiten im kleineren Rahmen der Ehe und Familie, über

Gruppen-, Generationen- und Geschlechterrivalitäten bis zu gesamtgesellschaft-
liehen Revolten und Bürgerkriegen.
Der Konsensbegriff spielte auf einer theoretisch weniger elaborierten Ebene

auch in der Geschichtswissenschaft eine Rolle. Formen des Konsenses als

Übereinstimmung von Individuen, Gruppen oder Gesellschaften hinsichtlich
ihrer Werte, Normen und Institutionen wurden vor allem anhand einzelner

Konsensphänomene diskutiert, wie etwa der Einbeziehung der Untertanen in
die politische Entscheidungsfindung durch die so genannten Ämteranfragen,
der Mechanismen der einvernehmlichen Machtteilung (Kondominat, Teilung,
Rotation) und konfessionellen Koexistenz (Parität, Simultaneum) oder des

Bruder Klaus als Personifizierung und der Tagsatzung als Institutionalisierung
des eidgenössischen Konsenses.** Als Leitkonzepte der Konfliktforschung
scheinen die Mechanismen der Konsensfindung beziehungsweise Rituale der

Versöhnung seit den 1990er-Jahren die Kategorien Protest und Widerstand

abzulösen, die zuvor nicht zuletzt im Kontext der neuen sozialen Bewegungen
favorisiert worden sind.

Ein Haupteindruck des historiografischen Überblicks besteht im auffallenden

26 Helvetozentrismus fast aller Untersuchungen. Zwar adaptierten sie die inter-
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nationalen Methodendiskussionen, aber empirisch blieben sie auf regionale
und lokale Untersuchungsräume inncr/za/Z? der Schweiz begrenzt. Daher fehlen

zur Beantwortung der Frage nach einer eidgenössischen Konfliktkultur nicht
nur aktuelle Synthesen dieser Regionalstudien auf gesamtschweizerischer
Ebene, sondern auch systematische Vergleiche der eidgenössischen Regionen
unter sich oder mit anderen Regionen in Europa. Der Trend der internationa-
len Frühneuzeithistoriografie zur Region, der seit der Anna/es-Schule bis zur
aktuellen Alltags- und Mikrogeschichte anhält, wird oft politisch mit dem

Bedeutungsverlust der Nationalstaaten und geschichtswissenschaftlich mit
der gestiegenen methodischen Skepsis gegenüber Generalisierungen erklärt.
Die Abkehr vom «Eidgenössischen» dürfte zudem eine Folge der patriotisch-
demokratischen Mythisierung der Schweizer Sonderentwicklung durch die
reichsdeutsch-schweizerische Debatte in der geistigen Landesverteidigung
sein. Doch die notwendige Dekonstruktion dieser Mythen durch die kritische
Forschung seit den 1950er- und 1960er-Jahren blieb seltsam binnenhelvetisch
und weit gehend ohne Bezug zu den parallelen europäischen Debatten um den

deutschen Sonderweg, die exccpûozî/rançaAc oder die britische Pionierrolle.^
So scheinen Igel-Mentalität und Reduit-Gedanke bei der Wahl ausschliesslich

eidgenössischer Untersuchungsräume bis in die 1990er-Jahre eigenartig nach-

gewirkt zu haben. Explizit empirisch vergleichend angelegte Konfliktstudien,
die den Rahmen der Eidgenossenschaft sprengen, stecken noch in bescheide-

nen Anfängen.^ Aus dieser ungünstigen Ausgangssituation heraus unternimmt
es diese Skizze, die Konturen eines spezifisch eidgenössischen Verhältnisses

zu Konflikt und Konsens zu umreissen. Dazu versucht sie die Probleme eines

europäischen Vergleichs, der auch der politischen Agenda am Beginn des

21. Jahrhunderts geschuldet ist, zu diskutieren und mit wenigen Vergleichs-
beispielen zu Frankreich und dem Deutschen Reich zu illustrieren.

KONFLIKTE IM VERGLEICH

Der Vergleich mit den genannten einflussreichsten Nachbarländern bietet sich

auf Grund eines entwickelten und interdependenten Forschungsstandes an. Der
identitätsstiftende Ablösungs- und Abgrenzungsprozess der alten Eidgenos-
senschaft vom Reich wirkte sich auch auf die politische Kultur aus. Während
diese beiden politischen Gebilde hinsichtlich ihrer territorialen Staatlichkeit

unter dem Dach einer übergeordneten politischen Struktur ähnlich waren,
repräsentiert Frankreich das Gegenmodell der Zentralmonarchie und des Ab-
solutismus. Allen drei Ländern war trotz ihrer unterschiedlichen Grösse das

Problem der konfessionellen Spaltung gemein. Weil die kriminalitätshisto- ^27



PAYS DU CONSENSUS? / LAND DES KONSENSES? TRAVERSE 2001/3

rische Erforschung der individuellen Konflikte trotz erheblicher schweizeri-
scher Beteiligung keine schweizspezifischen Ergebnisse erbrachte, konzentrie-

ren sich die folgenden Hinweise auf die kollektiven Konflikte?" Diese weisen

genügend Gemeinsamkeiten auf, um einen vergleichenden Zugang sinnvoll
zu machen: Überall wurde der Protest gegen unliebsame Neuerungen mit Hin-
weis auf das alte Recht oder lokale Privilegien von meist mit Eid verschwo-

renen Gemeinden oder Landschaften organisiert und richtete sich eher gegen
«korrupte» herrschaftlich-staatliche Repräsentanten vor Ort als gegen die Ord-

nung als solche. Die vorwiegend systemkonformen Ziele tendierten gelegent-
lieh implizit auf die Erosion der Herrschaftsordnung. Der klassische Verlauf
der Proteste setzte mit untertänigen Bitten ein, die im Falle der Ablehnung eine

erweiterte Anhängerschaft gewannen, sich inhaltlich radikalisierten und mit
ersten Widerstandsaktionen unterstützt wurden. Scheiterte der - oft durch

Dritte vermittelte - Dialog mit den Obrigkeiten, so endete die bewaffnete
Konfrontation meist zu Ungunsten der Untertanen. Dann bereiteten die Straf-

gerichte das Terrain vor für die Annullierung lokaler Privilegien, die Wieder-

herstellung des Herrschaftsverhältnisses (Untertaneneid) und die Sicherung
des sozialen Friedens durch gnädige Amnestierung von Mitläufern. Gelang der

Dialog zwischen Untertanen und Obrigkeiten, so wurde die Verhandlungs-
lösung vertraglich festgehalten."
Wie diese Konfliktlinie zwischen oben und unten war auch diejenige zwischen

Angehörigen verschiedener Gruppen oder zwischen innen und aussen überall

präsent. Als fast alle Juden durch die Pogrome und Ausweisungen im Spät-
mittelalter aus Frankreich und weiten Teilen der Eidgenossenschaft und des

Deutschen Reiches vertrieben worden waren, richtete sich die aggressive Ab-
Schliessung der alteingesessenen Gemeindebürger nicht nur gegen so genannte

Zigeuner, Bettler und Landfahrer, sondern auch gegen Hintersassen. Weitere

gemeinsame, wenn auch unterschiedlich intensive Erfahrungen bildeten kon-
fessionelle Konflikte wie die Bilderstürme im 16. Jahrhundert," der Wider-
stand gegen die Reformation beziehungsweise die Gegenreformation und die

täglichen Reibereien in Gebieten der konfessionellen Koexistenz.
Wo aber liegen die Unterschiede? Welche Kriterien sollen angelegt, welche
Daten verglichen werden? Schon die ganz simple Frage nach der Anzahl und

zeitlichen Verteilung von Konflikten lässt sich auf Grund des aktuellen For-

schungsstandes nicht vergleichend beantworten. Zu unterschiedlich sind die
Definitionen für Konflikte, Revolten oder Widerstand, die auf Grund verschie-
dener nationaler Traditionen und methodischer Interessen den Zählungen zu
Grunde liegen." Die meisten Phänomene, die in der Konfliktliteratur zur
Frühneuzeit diskutiert werden, halten sich nicht an nationalstaatliche Gren-

28 zen des 19. Jahrhunderts. So ist die von der älteren Volkskunde als typisch
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eidgenössisch präsentierte, relativ eigenständige Rolle der Knabenschaften in
Revolten für einige, aber eben längst nicht alle schweizerischen Unruhen be-

legt. Genauso lässt sie sich aber auch für einige, aber längst nicht alle Territori-
en aus dem Reich nachweisen. Dasselbe trifft, weil die Konflikte meist lokaler
oder regionaler, nicht nationaler Dimension waren, mwrarA mwrandA für Gesel-

lenstreiks, Teuerungsproteste, die Rolle der Frauen und anderes zuF Umge-
kehrt dürften nicht wenige Phänomene in jeweils einigen Regionen der drei
Länder aufzufinden sein, in anderen dagegen nicht. Steuerrevolten zum Bei-

spiel betrafen in Frankreich die Provinzen ohne institutionalisierte erars pro-
vzndawx, im Reich vor allem die kleineren Territorien des Südwestens, in der

Eidgenossenschaft die Städteorte, während sie umgekehrt in den Gebieten

mit dad provfndawx, in grösseren deutschen Territorien (mit Landständen)
und in Landsgemeindeorten fehlten.^ Interessanter scheint die Frage nach

den Wirkungen der Revolten. Auch die europaweit wohl gewalttätigsten Steuer-

revolten im Frankreich des 17. Jahrhunderts wurden militärisch brutal unter-
drückt und konnten den rigorosen Ausbau des Absolutismus nicht verhindern.

Dagegen vereitelten die vergleichsweise bescheideneren antifiskalischen Pro-

teste in der Eidgenossenschaft (1590-1653), obwohl sie in der Niederlage des

Bauernkriegs endeten, weitere Steuern dauerhaft. Weil die Steuereinnahmen

fehlten, konnten die Städteorte keine stehenden Heere oder Söldnertruppen
finanzieren. Das Milizprinzip blieb bestehen und limitierte das Repressions-

Potenzial der städtischen Räte gegen weitere Proteste.^
Selbst exklusiv in der Eidgenossenschaft anzutreffende Konfliktformen wie die
Pensionenunruhen oder die LandsgemeindehändeF sind insofern nicht als

spezifisch eidgenössisch anzusprechen, als sie nur in einem Teil der eidgenös-
sischen Orte vorkamen, in anderen dagegen nicht. Charakteristika einer eid-

genössischen Konfliktkultur können vorläufig nicht definiert werden, der For-

schungsstand zu den einzelnen Typen, Trägergruppen und Zielsetzungen der

Konflikte ergibt ein zu uneinheitliches Bild. Weitere Einsichten verspricht der

Vergleich der institutionellen Rahmenbedingungen des politischen Systems,
die sowohl Entstehungsbedingungen und Austragungsformen als auch Kon-
fliktlösungsmechanismen und Folgewirkungen von Konflikten stark prägten.

KONSENSFINDUNG IM VERGLEICH

Vergleicht man die in Europa üblichen Institutionen der Konfliktregelung und

Konsensfindung mit den eidgenössischen, so ergeben sich mehrere Differen-
zen gradueller und prinzipieller Art. Entscheidend dürfte der Umstand sein,
dass die Eidgenossenschaft kein zentrales Appellationsgericht ausbildete. Nach 29
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1499 entzogen sich die Eidgenossen endgültig der eben neu organisierten
Reichsgerichtsbarkeit, der sie schon vorher auf Grund von Privilegien (de w«
evoomdo) nur bedingt unterstellt gewesen waren. Weil die einzelnen Orte an

ihren Autonomie- und Souveränitätsansprüchen festhielten, scheiterten vom
15. bis ins 18. Jahrhundert alle Versuche, im Rahmen der Eidgenossenschaft
dafür einen Ersatz zu schaffen. Die vor allem in der deutschen, aber auch in
der französischen Revoltenforschung als zentral gedeutete «Verrechtlichung
sozialer Konflikte» fand auf eidgenössischer Ebene gar nicht und auf kan-

tonaler Ebene nur in Ansätzen nach 1653 statt. In der Eidgenossenschaft
fehlte der (Appellations-)Prozess an eine übergeordnete Instanz als Möglich-
keit der Interessendurchsetzung und Konfliktregulierung, wie er in Frank-
reich durch das Par/cm^nr <ie ParA und im Reich durch das Reichskammer-

gericht und den Wiener Reichshofrat gegeben war.^ Die rege Nutzung dieses

Angebots führte zur Vereinheitlichung und Rationalisierung prozessualer
Verfahren durch die Zentralgerichte in der Tradition des römischen Rechts,
das in der Eidgenossenschaft nur schwach rezipiert wurde.^ Die Appellations-
möglichkeit kann in gewisser Weise als Kompensation für die militärische

Repression der Aufstände und die politische Entmachtung der Stände und
Gemeinden gedeutet werden.

In der Eidgenossenschaft hingegen wirkte die spätmittelalterliche Praxis der

(freiwilligen) Schiedsgerichtsbarkeit stärker nach. Solche Schlichtungsmecha-
nismen waren in den einzelnen Bündnissen zwischen den Orten verankert
und durch die spezifische Rolle der Tagsatzung fortgebildet worden zum so

genannten Eidgenössischen Recht. Der entscheidende Unterschied zur Zent-

raljustiz bestand darin, dass Schiedsgerichtsbarkeit im Prinzip auf der freiwil-
ligen Teilnahme und Vereinbarung der Parteien beruhte.

Da das eigentliche Schiedswesen wohl schon seit etwa 1470 dysfunktional
geworden war, wurde es zunehmend durch die Vermittlung der Tagsatzung auf
drei Ebenen ersetzt.^ Erstens sah das Stanser Verkommnis von 1481 bei
Untertanenrevolten gegenseitige militärische Hilfe der Obrigkeiten vor. Die
Hilfe konnte aber in Form von eidgenössischer Mediationen durchaus auch für
die Untertanen günstige Ergebnisse zeitigen, von den Basler Unruhen 1525 bis

zum Thuner Handel 1641.^ Infolge der Stärkung der kantonalen Souveränität
nach der Exemtion vom Reich 1648, dem Bauernkrieg von 1653 und der
konfessionellen Verhärtung 1656 trat die Tagsatzung jedoch zunehmend nur
noch als «Organisation verbündeter Obrigkeiten» auf: Deputierte der Unter-
tanen wurden nicht mehr angehört (zum Beispiel Werdenberg 1719-22; Frei-

bürg 1781-1784).^ Zweitens vermittelte die Tagsatzung zwischen Individuen
oder kleineren Gruppen unter sich oder gegen einen anderen Ort oder eine

30 ausländische Macht (zum Beispiel Forderungen geprellter Söldner an den
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französischen König). Schliesslich vermittelte die Tagsatzung gütlich oder

rechtlich bei Streitigkeiten zwischen einzelnen oder mehreren Orten. Um die
dabei drohende Spaltung der Tagsatzung in zwei Blöcke zu verhindern, war
den drei zuletzt in den inneren Kreis der Eidgenossenschaft aufgenommenen
Orten Basel, Schaffhausen (1501) und Appenzell (1513) durch ihre Bündnisse

auferlegt, bei Konflikten zwischen den Orten aus einer neutralen Position
heraus zu vermitteln. Damit wurde die Rolle des neutralen Dritten in einer für
die Eidgenossenschaft typischen, eher politisch-vermittelnden als streng for-
malisierten, gerichtlich-urteilenden Form institutionalisiert.
Aus der Perspektive von Protestbewegungen ergaben sich daraus folgende
Optionen des Konfliktaustrags: In allen drei Ländern stand die via ^wpp/ica-
aa«A offen." Gewisse Konfliktgegenstände konnten vor den territorialstaat-
liehen Gerichten eingeklagt werden. Wurde aber im Fall der Revolte die Ob-

rigkeit zum Angeklagten und Richter zugleich, dann entfiel faktisch diese

Klagemöglichkeit. Alternativ konnten die Kontrahenten die Vermittlung durch

aussen stehende Dritte suchen. Schliesslich blieb der offene Aufstand, unter
Umständen mit Unterstützung von externa/ powerr, meist rivalisierender
oder konfessionsverwandter Nachbarterritorien. In Frankreich und im Reich
bestand zudem zum Teil die Möglichkeit, an übergeordnete zentrale Gerichte

zu appellieren. Die Vorteile dieser Möglichkeit liegen auf der Hand, doch
sollen die Nachteile nicht unerwähnt bleiben. Die Zentralgerichte wurden
über Steuern finanziert und verkörperten folglich nicht nur eine zusätzliche

Konfliktlösungsmöglichkeit, sondern zugleich indirekt eine zusätzliche Kon-
fliktursache.

Allerdings haben rechtsgeschichtliche Untersuchungen zu Individualkonflik-
ten in allen drei Ländern jüngst darauf hingewiesen, dass selbst im strafrecht-
liehen Bereich mehr Prozesse mit einem Vergleich der Parteien endeten als mit
einem richterlichen Urteil. Das trifft sogar auf die reichsgerichtliche Behand-

lung von Unruhen in Süddeutschland zu. Nicht nur während der laufenden
Verfahren einigten sich revoltierende Untertanen und ihre Obrigkeiten oft auf
einen gütlichen Vergleich. Selbst von den Endurteilen wurden über die Hälfte
nicht vollstreckt, sondern doch noch durch eine Vereinbarung der Kontra-
henten ersetzt.^® Dieser Hang zum Vergleich in den Nachbarländern wirft
ein Licht auf die ungenügenden exekutiven Potenziale der frühmodernen Staa-

ten und auf die Bedeutung des Konsenses, der auf Versöhnung hin orientiert

war, gegenüber dem Richterurteil, das auf Bestrafung zielte. Dennoch bleibt
als Unterschied zur Eidgenossenschaft die Klagemöglichkeit vor einer aus-

sen stehenden dritten Instanz.

31
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EIDGENÖSSISCHE KONFLIKTKULTUR?

Welche Elemente konstituieren eine gesamteidgenössische Konfliktkultur? Jede

Beschreibung einer solchen muss deren sehr heterogene Komponenten ebenso

berücksichtigen, wie die schwankenden, vor 1798 nie einhellig definierten
räumlichen Grenzen des corpus /zc/vcttcum. Das Bild einer eidgenössischen

Konfliktkultur, die als komplexes Zusammenwirken vieler Komponenten de-

finiert wurde, kann somit keine allzu scharfen Konturen erhalten.

Am klarsten lassen sich die Grenzen cx ncgar/vo ziehen. Die eidgenössische
Zone beginnt dort, wo der Geltungsbereich fremder Gerichte und Gesetz-

gebungen aufhört. Dem Reichskammergericht entzogen sich die Orte seit
dessen Entstehung 1495. Desgleichen hatten die Orte, obwohl formal bis 1648

Mitglieder des Reichs, weder den Reichslandfrieden (1495), die Reichskreis-

Verfassung (1500/12), die Constitutio Criminalis Carolina (1532), die Reichs-

policeyordnungen (1530, 1548), die Reichsexekutionsordnung (1555) noch
den Augsburger Religionsfrieden (1555) anerkannt. Ausser im Bereich der

Religion (Kappeler Landfrieden 1531) und der Verteidigung (kurzfristige
Defensionale 1647/68) schufen die Orte auch keine Äquivalente.
Doch die blosse Absenz von Normen und Institutionen macht noch keine

politische Kultur. Diese entsteht vielmehr in der gesamteidgenössischen Pra-

xis, wie sie sich über die Tätigkeit der Tagsatzung erfassen lässt. Sie war die
sichtbarste Verkörperung der Eidgenossenschaft. Nicht nur substituierte sie

gewissermassen die zentralen Gerichte (Reichsgerichte oder ParAm^t
ParA), sondern auch das monarchische Zentrum (Kaiser oder König) und die

für Alteuropa typische Form der Interessenvertretung relevanter gesellschaft-
licher Grossgruppen in repräsentativen Ständeversammlungen (Reichstag oder

efaA généraux). An der Tagsatzung wurden Konfliktlösungen und Konsens-
mechanismen - Vermittlung, Eidgenössisches Recht, Teilung, Parität, Simulta-

neum, Kondominat, Rotation - praktiziert. Entscheidungen konnten, da das

Mehrheitsprinzip lediglich für die Gemeinen Herrschaften galt, nur nach dem

Einstimmigkeitsprinzip zustande kommen, was mitunter kompliziertes Aus-
handeln bedingte. Denn die Tagsatzungsboten der einzelnen Orte waren in
ihren Voten an die Instruktionen ihrer «Obern» gebunden, womit je nach Ort
und Geschäft in den Stadtrepubliken der Kleine oder Grosse Rat (manchmal
auch die Bürgerschaft, die Zünfte oder gar die Landschaften in Form der

Ämteranfragen), in den Länderorten die Häupter, der Landrat oder die Lands-

gemeinden gemeint waren. Diese politisch und sozial im europäischen Ver-

gleich sehr breit abgestützten Modi der Entscheidungsfindung waren zwar
langwierig und endeten oft im Patt, doch wurde damit die Produktion von

32 klaren Verlierern verhindert. Das institutionalisierte Miteinanderreden an der














